
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Benno Zierer FREIE WÄHLER
vom 23.03.2018

Umsetzung der boden:ständig-Projekte

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie viele Stellen wurden an den Ämtern für Ländliche 
Entwicklung für die Koordinierung von Maßnahmen im 
Rahmen des Projektes boden:ständig geschaffen?

2.1 Für wie viele Projekte im Rahmen von boden: ständig 
gibt es aktuell Konzepte?

2.2 Bei wie vielen Projekten wurde bereits mit der Umset-
zung von Maßnahmen begonnen?

2.3 Wie viele Projekte gehen mit der Einleitung eines Flur-
neuordnungsverfahrens einher?

3.  In welcher Höhe stehen 2018 Mittel für die Umsetzung 
von boden: ständig-Projekten bereit?

4.1 Wann beginnt die Umsetzung der Maßnahmen in den 
drei Projektgebieten im Landkreis Freising – Hutgra-
ben, Thalhauser Graben und Ambacher Bach?

4.2 In welcher Höhe können Mittel für die Umsetzung der 
Maßnahmen eingesetzt werden?

4.3 Ist für die Umsetzung der Maßnahmen eigenes Perso-
nal vorgesehen?

Antwort
des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten
vom 03.05.2018

1.  Wie viele Stellen wurden an den Ämtern für Länd-
liche Entwicklung für die Koordinierung von Maß-
nahmen im Rahmen des Projektes boden:ständig 
geschaffen?

Im Laufe des Jahres 2017 wurden acht Projektstellen für 
boden:ständig geschaffen und besetzt: Je eine Stelle an 
einem der sieben Ämter für Ländliche Entwicklung zur Be-
treuung der boden:ständig-Projekte in dem jeweiligen Amts-
bezirk und eine weitere am Bereich Zentrale Aufgaben der 
Verwaltung für Ländliche Entwicklung zur bayernweiten Ko-
ordination von boden:ständig.

2.1 Für wie viele Projekte im Rahmen von boden: stän-
dig gibt es aktuell Konzepte?

Zum Stand 07.04.2018 liegen Konzepte für 44 Projekte in 
ganz Bayern vor. Für 14 weitere Projekte sind die Konzepte 
derzeit in der Erarbeitung. Für sechs weitere Projekte finden 
derzeit Ausschreibungen für die Konzepterstellung statt.

2.2 Bei wie vielen Projekten wurde bereits mit der Um-
setzung von Maßnahmen begonnen?

boden:ständig setzt mit Maßnahmen in zwei Bereichen an: 
Zum ersten in der Landbewirtschaftung durch Ausweitung 
eines flächendeckenden Erosionsschutzes und Erhöhung 
der Wasserspeicherfähigkeit der Böden. Zum zweiten in der 
landwirtschaftlichen Flur durch die Schaffung von Rückhal-
testrukturen und durch Entwicklungsmaßnahmen an den 
Gewässern.

In 49 Projekten haben bereits Beratungsgespräche und 
Aktionen (Feldtage, Demonstrationsflächen, Anbauabspra-
chen u. a. m.) zur verbesserten Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Flächen stattgefunden; diese schließen oftmals 
Verhandlungen zur Flächenbereitstellung für Baumaßnah-
men mit ein.

Baumaßnahmen in der Flur und an Gewässern wurden 
zum o. g. Stand in 18 Projekten umgesetzt, in weiteren 
22 Projekten sind derzeit die ersten Baumaßnahmen in kon-
kreter Vorbereitung.

2.3 Wie viele Projekte gehen mit der Einleitung eines 
Flurneuordnungsverfahrens einher?

Die Ämter für Ländliche Entwicklung setzen für boden:ständig 
ihre unterschiedlichen Instrumente bedarfsgerecht ein. Dazu 
zählen neben dem Flurneuordnungs verfahren auch der Frei-
willige Landtausch und die Dorferneue rung. Derzeit werden 
zur Umsetzung von Maßnahmen in 21 boden:ständig-Pro-
jekten Flurneuordnungen (nach § 86 oder §§ 1, 4, 37 Flurbe-
reinigungsgesetz – FlurbG) durchgeführt. In zwei Projekten 
wurde die Flächenbereitstellung mittels eines Freiwilligen 
Landtausches unterstützt. Dorferneuerungen werden in 
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fünf Projekten durchgeführt. In zwei Projektgebieten kommt 
mehr als eine Verfahrensart in Kombination zur Anwendung. 
Somit kommen derzeit in 30 boden:ständig-Projekten klas-
sische Instrumente der Ländlichen Entwicklung zum Einsatz. 
In elf weiteren Projekten ist die Einleitung von Verfahren der-
zeit in Vorbereitung.

Darüber hinaus überschneiden sich einzelne Projektge-
biete räumlich mit eigenständigen Verfahren der Ländlichen 
Entwicklung, auf die bei Bedarf zugegriffen werden kann.

In manchen boden:ständig-Projekten wurden auch ohne 
die Instrumente der Ländlichen Entwicklung, also durch die 
Gemeinden oder mithilfe von Förderprogrammen anderer 
Verwaltungen, bereits Baumaßnahmen umgesetzt. 

3.  In welcher Höhe stehen 2018 Mittel für die Umset-
zung von boden: ständig-Projekten bereit?

Für die Umsetzung von Maßnahmen über die Flurneuord-
nung oder die Dorferneuerung werden 2018 insgesamt 
3 Mio. Euro bereitgehalten.

4.1 Wann beginnt die Umsetzung der Maßnahmen in 
den drei Projektgebieten im Landkreis Freising  – 
Hutgraben, Thalhauser Graben und Ambacher 
Bach?

Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberbayern hat 
im Jahr 2014 den Landschaftspflegeverband Freising e. V. 
mit der Erstellung eines Konzepts und den vorbereitenden 
Arbeiten für ein Verfahren der Ländlichen Entwicklung be-
auftragt. Der Vertrag endete nach einer zweijährigen Pro-
jektlaufzeit im Sommer 2017. Die Ergebnisse wurden vom 
Landschaftspflegeverband in einem Abschlussbericht zu-
sammengefasst. Insgesamt schlägt der Bericht drei private 
und 15 öffentliche Maßnahmen vor.

Acht der öffentlichen Maßnahmen sind für die Umset-
zung in einem Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) geeignet. Im März 2017 sowie bei einem Folge-
gespräch im Oktober 2017 stellte das ALE Oberbayern den 
Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden ein Verfahren 
nach dem Flurbereinigungsgesetz vor, mit welchem die 
oben genannten öffentlichen Maßnahmen weiter verfolgt 
und umgesetzt werden könnten. Die Resonanz der Kommu-
nen hierzu ist unterschiedlich. Einzelne Gemeinden haben 
ihr Interesse an einer Flurneuordnung bekundet, bei ande-

ren stehen die Rückmeldungen noch aus. Die Stadt Freising 
erklärte bereits zu einem früheren Zeitpunkt, sich momentan 
nicht an einem Verfahren der Ländlichen Entwicklung betei-
ligen zu wollen.

In der Gemeinde Kranzberg hat das ALE Oberbayern im 
März 2018 für zwei der vorgeschlagenen öffentlichen Maß-
nahmen die Dorferneuerung Kühnhausen eingeleitet. Die 
Gemeinde lässt derzeit die Entwurfsplanung für die Sanie-
rung des Kühnhauser Weihers erstellen. Zeitgleich mit der 
Weihersanierung wird die angrenzende Fläche mit einem 
Sedimentbecken und einer Grabenaufweitung neu gestaltet.

In der Gemeinde Wolfersdorf würde ein Flurneuordnungs-
verfahren die Umsetzung einer weiteren Maßnahme ermög-
lichen. Hierzu führt das ALE Oberbayern nach fachlichen 
Voruntersuchungen derzeit Vorgespräche in der Ortschaft 
Heigenhausen, Gemeinde Wolfersdorf. 

4.2 In welcher Höhe können Mittel für die Umsetzung 
der Maßnahmen eingesetzt werden?

Mittel für die Umsetzung in Vorhaben der Ländlichen Ent-
wicklung können auf der Grundlage der Finanzierungsricht-
linien Ländliche Entwicklung (FinR-LE) und der Dorferneue-
rungsrichtlinien (DorfR) eingesetzt werden. Die Höhe der 
Zuschüsse für die Umsetzung von Maßnahmen nach den 
FinR-LE berechnet sich aus der landwirtschaftlichen Ver-
gleichszahl der jeweiligen Gemeinden und beträgt bis zu 
75 Prozent. Die Höhe der Zuschüsse für die Umsetzung von 
Maßnahmen nach den DorfR ist abhängig von der Finanz-
kraft der Gemeinde und beträgt bis zu 60 Prozent.

Am Kühnhauser Weiher ist gemäß DorfR ein Fördersatz 
von 50 Prozent beabsichtigt. Die Höhe der Zuschüsse wird 
voraussichtlich ca. 25 Tsd. bis 30 Tsd. Euro betragen.

4.3 Ist für die Umsetzung der Maßnahmen eigenes 
Personal vorgesehen?

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist kein zusätzliches 
Personal vorgesehen. Die oben beschriebenen öffentlichen 
Maßnahmen sollen mit dem vorhandenen Personal des 
ALE Oberbayern umgesetzt werden. Am ALE unterstützt die 
boden:ständig-Mitarbeiterin (siehe Antwort zu Frage 1) die 
Umsetzung der boden:ständig-Maßnahmen in Verfahren 
der Ländlichen Entwicklung fachlich.


